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Bereits im Vorfeld hat das Ent-
sendegesetz hohe Wellen nicht
nur in der Gebäudereinigungs-
branche geschlagen. So sinn-
voll das Gesetz zur Verfolgung
und Bestrafung „schwarzer
Schafe“ sein mag und damit im
Interesse aller Marktteilneh-
mer ist, so schwer wiegt es
doch auf Seiten der Unterneh-
men, die mit der Einführung
des Gesetzes am 1. Juli 2007 ei-
nen erheblichen Verwaltungs-
mehraufwand gewärtigen müs-
sen. Dieser führt zwangsläufig
zu einer Steigerung der wei-
chen Kosten beziehungsweise
belastet die Wirtschaftlichkeit.
Dr. Roland Habiger, Geschäfts-
führer der Service Control
Transparent Management AG,
Planegg, fasst zusammen.

Mit dem Inkrafttreten des Ent-
sendegesetzes erlangt auch der
Tarifvertrag für das Gebäuderei-
nigungshandwerk zur Zahlung
von Mindestlöhnen bundesweit
gesetzliche Wirkung.  Hier
kommt in der praktischen Um-
setzung der Vorschriften den
Unternehmen allerdings die
Rolle des fiskalischen Hilfsbüt-
tels zu. Die Einhaltung der Min-
destlohnvorschriften muss
durch eine lückenlose Doku-
mentation der Arbeitszeiten der
Mitarbeiter vor Ort nachgewie-
sen werden, wobei sich der
Nachweis entsprechend auch
in den Gehaltsabrechnungen
an die Arbeitnehmer wiederfin-
den muss.

Konkret bedeutet dies: Es gilt,
den Beginn der Arbeitszeit, das
Ende der Arbeitszeit sowie die
Dauer der Arbeiten festzuhal-
ten. Als Beginn der Arbeitszeit
bewerten dabei die Hauptzoll-
ämter, die für die praktische
Überprüfung der Einhaltung der
Vorschriften zuständig sind,
nicht das Betreten des Objekts,
sondern der Zeitpunkt nach Be-
stückung des Reinigungswagens
und nach dem Umziehen des
Mitarbeiters in der Rüstkammer.
Die Arbeitszeit endet auch wie-
der dort. Etwaige Wegezeiten
vom Betreten des Objekts bis
zur Rüstkammer werden nicht

als Arbeitszeit berücksichtigt. 
Für die dokumentierten Ar-

beitszeiten wird zusätzlich
höchste Aktualität gefordert,
das heißt die Erfassung und Do-
kumentation der Arbeitszeiten
muss innerhalb von 24 Stunden
erfolgen. Es ist davon auszuge-
hen, dass der Gesetzgeber die
Einhaltung der neuen Regelung
in aller Schärfe verfolgen wird.
Die personelle Ausstattung da-
für ist bei den Zollbehörden auf
jeden Fall gegeben. So über-

prüften beispielsweise im Jahr
2006 die Zollämter 420.000
Personen an der Arbeitsstelle
und leiteten in der Folge Ermitt-
lungsverfahren gegen rund ein
Drittel der Überprüften ein. Das
spülte dem Fiskus rund 100 Mil-
lionen Euro an Bußgeldern in
die Kassen. Zusätzlich verhäng-
ten die Gerichte Freiheitsstrafen
von immerhin 1123 Jahren.

Selbst beim Einsatz von Sub-
unternehmern gilt es, seitens
des Hauptunternehmers die ge-
setzeskonforme Arbeitsweise,
insbesondere die Zahlung der
gesetzlichen Mindestlöhne, bei
diesem zu gewährleisten. Der
Hauptunternehmer steht hierfür
in der Haftung. Der Prüfungsab-

lauf ist in etwa folgendermaßen:
Uniformierte Zollbeamte pos-
tieren sich an den Eingängen
zum Reinigungsobjekt und be-
fragen die Mitarbeiter zu der
Dauer der Tätigkeiten, Entloh-
nung, Urlaubsanspruch, Ur-
laubsentlohnung, Entgeltfort-
zahlung im Krankheitsfalle etc.
mithilfe eines Personalfragebo-
gens. Wichtig für Gebäudeei-
gentümer ist hierbei, dass das
Hausrecht außer Kraft gesetzt
ist, die Zollbeamten sich also je-

derzeit Zugang zum Objekt ver-
schaffen dürfen. Vom Arbeit-
nehmer sind stets Ausweispa-
piere, Arbeitsgenehmigungen
und der Sozialversicherungs-
ausweis im Original mitzufüh-
ren, Kopien reichen nicht aus.
Verstöße hiergegen können
auch mit Bußgeldern gegen den
Mitarbeiter geahndet werden.
Die vor Ort erfassten Daten
werden anschließend mit den
Daten in der Lohnbuchhaltung
des Arbeitgebers verglichen.
Mehrarbeit im Objekt darf vom
Arbeitgeber nicht geduldet wer-
den, es sei denn, sie wird im
Einzelfalle konkret angewiesen
und dann auch vergütet. Bei
Ausübung von Mehrarbeit ohne

Anweisung ist der Arbeitneh-
mer abzumahnen. 

Diese Prüfungen der Zollbe-
hörden vor Ort und in den Be-
trieben sind per se unange-
nehm, verlangsamen den Ar-
beitsablauf und können nur
durch die Vorhaltung einer per-
fekten Dokumentationen zu ei-
ner  minimalen Störung redu-
ziert werden. 

Trotz dieser zusätzlichen Be-
lastungen darf man den positi-
ven Grundgedanken der Maß-

nahme nicht aus dem Auge ver-
lieren, denn schließlich hat die
Ausdehnung des Geltungsbe-
reichs des Entsendegesetzes das
Ziel, das Lohndumping von Fir-
men aus dem Ausland zu unter-
binden und allgemeingültige
Standards in der Branche zu
schaffen.

Es ist abzusehen, dass diese
neuen Regelungen auch enor-
me Auswirkungen auf Art und
Spezifikation der Ausschreibung
von Reinigungsleistungen durch
Gebäudebetreiber nach sich
ziehen. Auftraggeber werden
künftig darauf zu achten haben,
dass nicht notwendigerweise
der billigste Anbieter, sondern
das wirtschaftlichste Angebot
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den Zuschlag erhält.  Die Aus-
wirkungen von Lohndumping
bei fahrlässiger oder grob fahr-
lässiger Auftragsvergabe durch
den Auftraggeber sind derzeit
noch nicht bekannt, sollten aber
nicht unterschätzt werden. 

Für die eingangs bereits ange-
sprochene aktuelle und perfek-
te Dokumentation ist schnelle
und pragmatische Hilfe gefragt,
um sich nicht in dem schnell
anwachsenden gesetzlichen
Regelwerk zu verfangen und in
händisch geführten Dokumen-
tationslisten zu ersticken. 

Optimale Abhilfe schafft hier
eine Automatisierung der Do-
kumentation der Arbeitzeiten
im Objekt mit anschließendem
zeitnahen Import der Zeiten in
die Lohnbuchhaltung. Auch die
notwendige Archivierung der
entsprechenden Listen für den
Nachweis gegenüber den Zoll-
behörden in einer Datenbank
erfolgt quasi automatisch.

Eine probate und flexible Lö-
sung ohne großen Installations-
aufwand bietet hier beispiels-
weise die Service Control Trans-
parent Management AG an, die
wie folgt aussieht. Jeder im Ob-
jekt tätige Mitarbeiter des Reini-
gungsunternehmens erhält ei-
nen Chipausweis (RFID), auf
dem die wesentlichen Daten

einschließlich Bild für den Zoll-
beamten zu erkennen sind. Fer-
ner sind die nötigen Daten wie
Beginn der Tätigkeit, Dauer, So-
zialversicherungsnummer etc.
auf demselben Chip gespei-
chert. Zu Beginn und am Ende
der Tätigkeit des Mitarbeiters
hält der Mitarbeiter seinen Aus-
weis an ein automatisches Lese-
gerät, welches ohne Installation
im Rüstraum beziehungsweise
im Objektbüro des Dienstleis-
ters aufgestellt wird. So werden
die Zeiten „gestempelt“. Die Ar-
beitszeitdaten werden dann un-
ter Zuhilfenahme der vorhande-
nen Infrastruktur (LAN, W-LAN
etc.) oder direkt via GPRS übers
Handynetz an eine zentrale Da-
tenbank geschickt, die über In-
ternet zugreifbar ist. Dort wird
die Dauer der Arbeitstätigkeit
(unter Berücksichtigung eventu-
eller Wegezeiten, Pausenzeiten
oder Ähnliches) berechnet und
abgespeichert. Die für die
Lohnabrechnung nötigen Werte
werden direkt in die Abrech-
nungssysteme via Schnittstelle
eingespeist. 

Auf diese Weise entfallen all
die lästigen Aufwendungen wie
zum Beispiel das Schreiben von
Arbeitszeitlisten (mit allen Unge-
nauigkeiten), die manuelle
Überprüfung derselben, die Ver-

bringung der Listen in die Lohn-
buchhaltung und die manuelle
Eingabe in das Abrechnungssy-
stem. Außerdem sind alle Ar-
beitszeitlisten für den Fall einer
Zollüberprüfung sofort via Inter-
net einsehbar. Die Deckungs-
gleichheit der Arbeitszeitdaten
der „gestempelten“ Zeiten mit
den Daten der Lohnabrechnung
sind gewährleistet. Außerdem
vereinfacht dieses Verfahren
auch die Integration der Über-
prüfung von Subunternehmern.
Die Haftung für den Hauptunter-
nehmer wird erheblich verrin-
gert. Via Internet-Zugriff können
unterschiedliche Nutzerkreise,
Auftraggeber, Auftragnehmer,
Subunternehmer oder sogar der
Zoll, je nach Nutzerrecht, Ein-
sicht in die Daten oder einen
Ausschnitt daraus nehmen. 

Grundlage des Systems ist die
mobile Datenerfassung in allen
gängigen Formen, wie zum Bei-
spiel Barcode oder RFID, und
die entsprechenden mobilen
Lesegeräte. Dahinter liegt eine
Web-basierte Datenbank, die
mit einer durchgängigen Abbil-
dungsdarstellung die unter-
schiedlichsten Applikationen
erlaubt und auf die man von
überall via Internet direkten Zu-
griff hat. So lässt sich das System
bei Auftragswechsel auch leicht

von einem Objekt in ein ande-
res transportieren und weiter
verwenden.

Eigene Software muss dabei
beim Dienstleistungsunterneh-
men nicht installiert werden, für
den Betrieb ist lediglich ein In-
ternet-Zugang nötig. Dadurch
wird das Ganze erstaunlich
wirtschaftlich und schafft von
Beginn an erhebliche finanziel-
le Ressourcen und Entlastung
bei den beteiligten Mitarbeitern
des Gebäudereinigers. Wichtig
ist: die Reduzierung der wei-
chen Kosten in der Dienstleis-
tung und die bessere Nutzung
der vorhandenen Ressourcen
wird künftig immer mehr ein
Faktor sein, der über die Wett-
bewerbsfähigkeit und damit
über Sein oder Nichtsein ent-
scheidet.

Es lässt sich feststellen, dass
das von Service Control ange-
botene System absolut zeitge-
recht ist und die im Unterneh-
menstitel angegebene Transpa-
renz nicht nur gegenüber den
Behörden geschaffen wird, son-
dern auch dem Unternehmen
selbst dazu dienen kann, früh-
zeitig Reibungsverluste zu er-
kennen und die Wirtschaftlich-
keit zu steigern.

Dr. Roland Habiger
www.sc-ag.de

Flure in Schulen, Rathäusern,
Verwaltungsgebäuden, Kran-
kenhäusern oder Kindergärten
sind heute lichtdurchflutet und
keine dunklen Gänge mehr.
Dafür sorgen transparente Tü-
ren und Wandelemente, die
selbst zwischen Brandab-
schnitten eingesetzt werden.

Filigrane Rohrprofil-Konstruk-
tionen – Türen, Oberlichter und
Seitenteile – in vielen Farben,
versehen mit leichtgängiger
Technik, ersetzen also dicke
Stahltüren oder massive Wän-
de. So entstehen – etwa von
Hersteller Teckentrup, Verl – op-
tisch attraktive Tür- und Wand-
elemente  bis hin zur Brand-
schutzklasse T90. Die ein- und

zweiflügeligen
Rohrprofiltüren,
Seitenteile,
Oberlichter und
Wandelemente
sind flexibel
kombinierbar –
in unbegrenzter
Breite und bis zu
4 Meter hoch. Al-
les aus den
Werkstoffen
Stahl, Edelstahl
und Alu in vielen
Farbtönen (RAL-
Palette). Zahlrei-
che Variationen
stehen auch für
die Verglasung,
Drückergarnituren und Bandty-
pen bereit, sodass der Indivi-

dualität kaum Grenzen gesetzt
werden. Spezielle Beschläge

wie Panikstangen-
griffe und Pushbars
liefern sichere
Fluchtweglösungen.
Automatische Dreh-
flügelantriebe bewe-
gen selbst schwere
Türen dynamisch
und leise. Die Betäti-
gung erfolgt über
Taster, Schlüssel-
schalter oder Radar.
Für noch mehr Si-
cherheit stehen
Rohrprofiltüren mit
Zusatzqualifikatio-
nen wie Rauch-
schutz und Ein-
bruchschutz zur Ver-

fügung. red
www.teckentrup.biz

Rohrprofilsysteme

Brandschutz und anspruchsvolle Optik

T30-Rohrprofilsystem mit einflügeliger Tür, Oberlicht und
Seitenteil


